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Prüferbericht - Vorprüfung 2012

Frage 1

Eine europäische Patentanmeldung kann in jeder Sprache eingereicht werden, so auch in 
Dänisch, Koreanisch oder Japanisch (Artikel 14 (2) EPÜ). Wird eine europäische Patent-
anmeldung in einer Nichtamtssprache eingereicht, so ist innerhalb von zwei Monaten nach 
ihrer Einreichung eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorzulegen (Regel 6 (1) EPÜ).

1.1 - Richtig
1.2 - Richtig
1.3 - Richtig
1.4 - Falsch

Frage 2

Herr X kann die Priorität der deutschen Patentanmeldung wirksam in Anspruch nehmen, 
wenn er die europäische Patentanmeldung am 10. April 2012 einreicht [6. April 2011 + 
12 Monate = 6. April 2012, wegen der Osterfeiertage verlängert bis 10. April 2012]
(Artikel 87 (1), Regel 131 (4) und Regel 134 (1) EPÜ). Die Prioritätserklärung muss 
innerhalb von sechzehn Monaten ab dem beanspruchten Prioritätstag erfolgen, also 
spätestens am 6. August 2012 (Regel 131 (4) EPÜ). Auch eine Gebrauchsmuster-
anmeldung kann eine Priorität begründen (Artikel 87 (1) EPÜ). Das spätere Schicksal der 
Prioritätsanmeldung (z. B. eine anschließende Zurücknahme) ist ohne Bedeutung 
(Artikel 87 (3) EPÜ).

2.1 - Richtig
2.2 - Falsch
2.3 - Richtig
2.4 - Richtig

Frage 3

Zu den Bestandteilen, die eine internationale Anmeldung wenigstens umfassen muss, 
damit ihr das Anmeldeamt ein internationales Anmeldedatum zuerkennen kann, gehören 
eine Beschreibung und ein oder mehrere Ansprüche (Artikel 11 (1) iii) d) und e) PCT)). 
Zusammenfassung und Bezeichnung der Erfindung sind für die Zuerkennung eines 
internationalen Anmeldedatums nicht erforderlich. 

3.1 - Richtig
3.2 - Falsch
3.3 - Richtig
3.4 - Falsch
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Frage 4

Wird eine zusätzliche Recherchengebühr unter Widerspruch gezahlt, so prüft das EPA als 
Internationale Recherchenbehörde den Widerspruch nach Regel 40.2 c) und e) PCT, 
sofern auch die vorgeschriebene Widerspruchsgebühr (Regel 158 (3) EPÜ) entrichtet wird.
Entscheidet sich der Anmelder dafür, eine zusätzliche Gebühr für die dritte Erfindung zu 
entrichten, so kann er die Anmeldung in der europäischen Phase auf eine Erfindung 
begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht behandelt wurde, also auch auf die 
dritte Erfindung (Regel 164 (2) EPÜ). Nach dem Eintritt in die europäische Phase kann der 
Anmelder eine Teilanmeldung einreichen, die auf die dritte Erfindung gerichtet ist (G 2/92 
und Artikel 76 (1) EPÜ). Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt,
wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA erstellt wurde (Artikel 153 (7) EPÜ
und Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 594). In der 
europäischen Phase hat der Anmelder keine Gelegenheit, zusätzliche Recherchen-
gebühren zu entrichten.

4.1 - Falsch
4.2 - Richtig
4.3 - Richtig
4.4 - Falsch

Frage 5

Merkmal A gehört durch die Veröffentlichung von US1 am 1. Februar 2010 zum Stand der 
Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. Merkmal B gehört durch die Veröffentlichung von EP1 im 
Dezember 2011 zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. Der Gegenstand des 
Anspruchs 2 von EP2 ist erfinderisch, weil er für den Fachmann erst naheliegend war, als 
das Merkmal B im Dezember 2011 zum Stand der Technik wurde (Artikel 56 Satz 2 EPÜ).
Hätte EP2 nicht die Priorität von EP1 beansprucht, wäre die Situation folgende: Die Fiktion 
nach Artikel 89 EPÜ, wonach für die Zwecke des Artikels 54 (2) und (3) EPÜ der 
1. Juni 2010 als Anmeldetag von EP2 gilt, würde nicht greifen. EP1 würde EP2 als Stand 
der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegenstehen, und der Inhalt von EP1 wäre für den 
Anspruch 1 von EP2 neuheitsschädlich. Da EP2 jedoch die Priorität von EP1 beansprucht, 
ist das maßgebliche Datum für Merkmal B der 1. Juni 2010 (Artikel 89 EPÜ). Somit kann 
auf der Grundlage von EP1 kein wirksamer Neuheitseinwand gegen den Anspruch 1 von 
EP2 erhoben werden. Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist neu, da er nicht im Stand der 
Technik offenbart war: weder in US1 noch in EP1 ist die Kombination der Merkmale A 
und B offenbart.

5.1 - Falsch
5.2 - Falsch
5.3 - Falsch
5.4 - Richtig
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Frage 6

Wenn EP-D Gegenstände enthält, die über den Inhalt der früheren Anmeldung hinaus-
gehen, kann sie nicht in eine unabhängige Anmeldung mit dem 10. Februar 2012 als 
Anmeldetag für alle oder einen Teil der darin beanspruchten Gegenstände umgewandelt 
werden. Der Anmelder kann in diesem Fall EP-D ändern und alle zusätzlichen Gegen-
stände streichen, um die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ zu erfüllen. Ist er nicht bereit, 
den Mangel durch Streichung der zusätzlichen Gegenstände zu beheben, so wird die 
Teilanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ wegen Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ 
zurückgewiesen. Die Ansprüche einer Teilanmeldung müssen nicht auf bereits in den 
Ansprüchen der früheren Anmeldung beanspruchte Gegenstände beschränkt sein
(Richtlinien C-VI, 9.1.4 und G 1/05).

6.1 - Falsch
6.2 - Falsch
6.3 - Falsch
6.4 - Richtig

Frage 7

Die europäische Patentanmeldung enthält (einschließlich der Seite mit der Zusammen-
fassung 38 Seiten und 19 Ansprüche). Für den sechzehnten und jeden weiteren Patent-
anspruch - also für vier Ansprüche - sind Anspruchsgebühren fällig (Regel 45 (1) EPÜ).
Unabhängig davon, auf welchem Weg die Anmeldung eingereicht wird, ist für drei Seiten 
eine Zusatzgebühr zu entrichten (Regel 38 (2) EPÜ und Artikel 2 (1) Nr. 1a GebO, s. auch 
Richtlinien A-III, 13.2). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies 
als Verzicht auf den Anspruch (Regel 45 (3) EPÜ).

7.1 - Falsch
7.2 - Falsch
7.3 - Richtig
7.4 - Falsch

Frage 8

Der Einspruch muss innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises 
auf die Erteilung des europäischen Patents eingelegt werden, d. h. bis spätestens
22. März 2012 (Artikel 99 (1) und Regel 131 (4) EPÜ). Die Einspruchsschrift muss insbe-
sondere Folgendes enthalten: eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das 
europäische Patent Einspruch eingelegt wird, sowie die Angabe der zur Begründung
vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel (Regel 76 (2) c) EPÜ). Nach Ablauf der 
Einspruchsfrist kann der Einspruch nicht auf unabhängige Ansprüche ausgedehnt werden, 
die in der Einspruchsschrift nicht angefochten wurden (G 9/91, s. auch Richtlinien D-V, 
2.1). Mangelnde Einheitlichkeit ist kein wirksamer Einspruchsgrund (Artikel 100 EPÜ und 
G 1/91).

8.1 - Richtig
8.2 - Falsch
8.3 - Falsch
8.4 - Falsch
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Frage 9

PCT1 wurde in Französisch eingereicht; daher ist es nicht möglich, beim Eintritt in die 
europäische Phase die Verfahrenssprache in Englisch zu ändern (G 4/08). Am 5. März 2012
war es noch möglich, die Priorität von FR2 für eine europäische Anmeldung EP-FR 
wirksam in Anspruch zu nehmen, denn die zwölfmonatige Prioritätsfrist war noch nicht 
abgelaufen (Artikel 87 (1) EPÜ). Die Sprache der Prioritätsunterlage ist unerheblich. Wenn 
EP-FR in Französisch eingereicht wird, kann auch die zugehörige europäische Teil-
anmeldung nur in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung eingereicht werden, 
d. h. nur in Französisch (Regel 36 (2) EPÜ).

9.1 - Falsch
9.2 - Richtig
9.3 - Falsch
9.4 - Falsch

Frage 10

Die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung ist am 3. Februar 2012 abgelaufen
[23. November 2011 + 10 Tage = 3. Dezember 2011 + 2 Monate = 3. Februar 2012]
(Regel 112 (2) und 126 (2) sowie Regel 131 (4) EPÜ). Nach Artikel 122 und Regel 136 (1) 
EPÜ ist der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des 
Hindernisses zu stellen, d. h. nach der Entdeckung der Mitteilung über den Rechtsverlust
und somit spätestens am 4. April 2012 [4. Februar 2012 + 2 Monate = 4. April 2012]
(Regel 131 (4) EPÜ). Das Kriterium der gebotenen Sorgfalt ist bei Anträgen auf Weiter-
behandlung nicht maßgeblich - es gilt nur für Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. Zur Rettung der Anmeldung müssen alle Erfordernisse von Artikel 122 und 
Regel 136 EPÜ erfüllt sein: unter anderem muss die versäumte Handlung nachgeholt 
werden, im vorliegenden Fall die Einreichung einer angepassten Beschreibung 
(Regel 136 (2) EPÜ).

10.1 - Richtig
10.2 - Falsch
10.3 - Falsch
10.4 - Falsch

Frage 11

Der Gegenstand des Anspruchs I bezieht sich auf einen Verschluss, wie er in FIG. 1 - FIG. 3
und in FIG. 4 dargestellt ist. Das wärmeverschweißbare Material befindet sich auf einer 
ersten Oberfläche des Versiegelungselements. Es ist nicht angegeben, ob das 
Versiegelungselement einen Polyesterfilm (22) umfasst oder nicht; beides ist also möglich. 
Der Gegenstand von Anspruch I ist nicht neu gegenüber D1. D1 offenbart ebenfalls einen
Flaschenverschluss, der aus einer Aluminiumfolie (6) mit einer dünnen Schicht aus 
wärmeverschweißbarem Material (9) auf einer ersten Oberfläche hergestellt ist, wobei der 
Verschluss dank des wärmeverschweißbaren Materials auf der Öffnung der Flasche 
befestigt werden kann, und der ein Laschenelement (8) umfasst, das sich über einen Teil 
der zweiten Oberfläche der Aluminiumfolie (6) erstreckt, wobei die Abziehlasche (8) so 
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angeordnet ist, dass sie ergriffen werden kann, um den Verschluss von der Flasche zu 
entfernen.
Der Verschluss nach Anspruch I befindet sich auf einer Flasche; der Gegenstand des 
Anspruchs I schützt den Verschluss daher nicht unabhängig von der Flasche.

11.1 - Richtig
11.2 - Falsch
11.3 - Falsch
11.4 - Richtig

Frage 12

Der Gegenstand des Anspruchs II bezieht sich auf einen Verschluss, wie er in FIG. 1 - FIG. 3
und in FIG. 4 dargestellt ist. Das wärmeverschweißbare Material befindet sich auf einer 
ersten Oberfläche des Versiegelungselements. Es ist nicht angegeben, ob das Versiege-
lungselement einen Polyesterfilm (22) umfasst oder nicht; beides ist also möglich. 
Der Gegenstand von Anspruch II ist neu gegenüber D1. In D1 sind nur zwei Material-
schichten (6 und 9) offenbart; der Verschluss nach Anspruch II weist aber mindestens drei 
Materialschichten auf: ein wärmeverschweißbares Material (26), eine erste Materialschicht 
(24) und ein Laschenelement (12), das eine zweite Materialschicht umfasst. 
Der Verschluss nach Anspruch II ist nicht an der Flasche befestigt, sondern daran
befestigbar. Daher schützt Anspruch II einen Verschluss unabhängig von einer Flasche. 

12.1 - Richtig
12.2 - Richtig
12.3 - Richtig
12.4 - Richtig

Frage 13

Der Gegenstand des Anspruchs III bezieht sich auf den in FIG. 4 dargestellten Verschluss, 
nicht aber auf den in den FIG. 1 - FIG. 3 dargestellten. Das wärmeverschweißbare Material
befindet sich auf einer ersten Oberfläche der Metallfolie (24). An der zweiten Oberfläche 
der Metallfolie (24) ist das Laschenelement (12) befestigt. Der Polyesterfilm (22) wird 
durch den Wortlaut des Anspruchs III ausgeschlossen. 
Der Gegenstand des Anspruchs III ist neu gegenüber D1. In D1 ist kein an der zweiten 
Oberfläche der Metallfolie befestigtes Laschenelement offenbart.
Der Verschluss nach Anspruch III ist für eine Flasche bestimmt (geeignet); die Flasche als 
solche wird nicht beansprucht. Daher schützt Anspruch III einen Verschluss unabhängig 
von einer Flasche (s. auch Richtlinien C-III, 4.13).

13.1 - Falsch
13.2 - Richtig
13.3 - Richtig
13.4 - Richtig
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Frage 14

Der Gegenstand des Anspruchs IV bezieht sich auf einen Verschluss, wie er in FIG. 1 - FIG. 3
und in FIG. 4 dargestellt ist. Das wärmeverschweißbare Material befindet sich auf einer 
ersten Oberfläche des Versiegelungselements (20). Es ist nicht angegeben, ob das 
Versiegelungselement einen Polyesterfilm (22) umfasst oder nicht; beides ist also möglich. 
Der Gegenstand von Anspruch IV ist neu gegenüber D1. In D1 ist kein Laschenelement 
(12) mit einem Polyesterfilm offenbart.
Der Gegenstand von Anspruch IV ist nicht neu gegenüber D2. In D2 sind alle Merkmale 
des Anspruchs IV einschließlich des Laschenelements (6) mit einem Polyesterfilm 
offenbart, wobei ein erster Abschnitt des Polyesterfilms an einer zweiten Oberfläche des 
Versiegelungselements (2) befestigt ist und ein zweiter Abschnitt des Polyesterfilms als 
Abziehlasche (9) dient.

14.1 - Richtig
14.2 - Richtig
14.3 - Falsch
14.4 - Richtig

Frage 15

Mit folgenden Aussagen lässt sich zumindest teilweise argumentieren, dass die Änderung 
(das Ersetzen in Anspruch V) nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist:
i) Die Verwendung von Aluminium für die Metallfolie war in der Anmeldung nicht als 
wesentlich dargestellt.
ii) Die Aluminiumfolie als solche ist nicht unerlässlich, da die Erfindung auch bei 
Verwendung einer Metallfolie funktioniert, wie auch in D2 bestätigt wird (D2 liefert den 
Beweis, dass der Fachmann erkennen würde, dass die Erfindung mit einer Metallfolie 
funktioniert).
iii) Das Ersetzen der Aluminiumfolie durch eine Metallfolie macht keine Änderung eines 
anderen Merkmals des Verschlusses erforderlich (s. auch Richtlinien C-VI, 5.3.10).
Ob sich der geänderte Anspruch auf einen recherchierten Gegenstand bezieht, kann im 
Hinblick auf die Erfordernisse der Regel 137 (5) EPÜ relevant sein, ist aber irrelevant für 
die Entscheidung, ob der Gegenstand durch die Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) 
EPÜ erweitert wird.

15.1 - Richtig
15.2 - Richtig
15.3 - Richtig
15.4 - Falsch

Frage 16

Der Gegenstand des Anspruchs VI geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der 
ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil er auf Absatz [008] Sätze 1 und 2 der 
Beschreibung basiert. 
Der Gegenstand des Anspruchs VI bezieht sich auf einen Verschluss, wie er in 
FIG. 1 - FIG. 3 dargestellt ist. Das wärmeverschweißbare Material (26) befindet sich auf 
einer ersten Oberfläche des Versiegelungselements (20), und das Versiegelungselement 
kann einen Polyesterfilm (22) umfassen. 
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Die zweiteilige Form ist in Bezug auf D1 nicht korrekt umgesetzt, denn der Oberbegriff des 
Anspruchs VI enthält in D1 nicht offenbarte Merkmale wie das Laschenelement (12) mit 
einem Polyesterfilm.
Der Gegenstand des Anspruchs VI ist nicht neu gegenüber D2, weil D2 ebenfalls
Folgendes offenbart: ein Laschenelement mit einem Polyesterfilm (6), wobei ein erster 
Abschnitt des Polyesterfilms an einer zweiten Oberfläche des Versiegelungselements (2) 
durch eine Klebeschicht befestigt ist, die bis zur Hälfte der Fläche des Versiegelungs-
elements abdeckt, und ein zweiter Abschnitt des Polyesterfilms als Abziehlasche (9) dient. 
Der zweite Abschnitt des Polyesterfilms ist an der zweiten Oberfläche des Versiegelungs-
elements durch eine Klebeschicht befestigt, die als unvollständig angesehen werden kann, 
weil sie die zweite Oberfläche nicht vollständig bedeckt.

16.1 - Falsch
16.2 - Richtig
16.3 - Falsch
16.4 - Falsch

Frage 17

Der Gegenstand des Anspruchs VII geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der 
ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil er auf Absatz [012] Satz 1 der 
Beschreibung basiert. 
Der Gegenstand des Anspruchs VII bezieht sich nicht auf einen Verschluss, wie er in 
FIG. 1 - FIG. 3 dargestellt ist: nur die in FIG. 4 dargestellte Ausführungsform ohne den 
Polyesterfilm 22 ist so ausgelegt, dass sie einen Nachweis für eine unbefugte 
Manipulation liefert.
Dem Anspruch VII mangelt es an Klarheit, weil der kennzeichnende Teil durch das zu 
erreichende Ergebnis definiert wird: er ist auf die zugrunde liegende technische Aufgabe 
gerichtet und nicht auf die Merkmale, die für die Lösung dieser Aufgabe unerlässlich sind. 
Der Anspruch ist aber nicht als Verfahrensschritt formuliert (ein Verfahrensschritt könnte 
z. B. lauten: "gekennzeichnet durch das Entfernen des Verschlusses durch Ziehen an der 
Abziehlasche, sodass das Versiegelungselement einen Nachweis für eine unbefugte 
Manipulation liefert").

17.1 - Falsch
17.2 - Falsch
17.3 - Richtig
17.4 - Falsch

Frage 18

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes besteht die objektive technische Aufgabe 
darin, wie sich der nächstliegende Stand der Technik so ändern oder anpassen lässt, dass 
die technische Wirkung erzielt wird, die die Erfindung gegenüber dem nächstliegenden
Stand der Technik auszeichnet (s. Richtlinien C-IV, 11.5.2, dritter Absatz). Durch das 
Unterscheidungsmerkmal gegenüber D2 (also durch das nur aus Aluminiumfolie beste-
hende Versiegelungselement) wird die technische Wirkung erzielt, dass die Aluminiumfolie 
bei Entfernen des Verschlusses reißt. Somit kann die einzig gültige Definition der objekti-
ven technischen Aufgabe nur lauten: Ermöglichen des Nachweises einer unbefugten 
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Manipulation am Verschluss. Aussage 18.1 betrifft eine Wirkung des Unterscheidungs-
merkmals und ist Teil der Lösung, gehört aber nicht zur objektiven technischen Aufgabe
gegenüber D2. Die Aussagen 18.2 und 18.4 sind im besten Falle spekulativ; sie sind der 
ursprünglich eingereichten Anmeldung so nicht zu entnehmen und betreffen nicht das 
beanspruchte Unterscheidungsmerkmal.

18.1 - Falsch
18.2 - Falsch
18.3 - Richtig
18.4 - Falsch

Frage 19

Der nächstliegende Stand der Technik ist die zweite Ausführungsform von D2, bei der die 
Abziehlasche schwach am Versiegelungselement befestigt ist. Aussage 19.1 betrifft nur 
die erste Ausführungsform von D2 und geht auf die zweite überhaupt nicht ein; für die 
Argumentation, warum die Bereitstellung der beanspruchten Merkmale nicht naheliegend 
ist, ist sie nicht hilfreich. Relevant ist dagegen Aussage 19.2, wonach D2 eine andere 
Lösung als die in Anspruch IX beanspruchte lehrt. Ein Argument ist nur stichhaltig, wenn 
es auf die im unabhängigen Anspruch genannten Merkmale gerichtet ist. Aussage 19.3 ist 
dementsprechend ein stichhaltiges Argument in Bezug auf Anspruch IX. Da in Anspruch IX
aber keine Klebepunkte erwähnt sind, ist das Argument in Aussage 19.4, das sich auf 
Klebepunkte bezieht, irrelevant.

19.1 - Falsch
19.2 - Richtig
19.3 - Richtig
19.4 - Falsch

Frage 20

Der nächstliegende Stand der Technik ist die zweite Ausführungsform von D2, bei der die 
Abziehlasche schwach am Versiegelungselement befestigt ist. Aussage 20.1 betrifft nur 
die erste Ausführungsform von D2 und geht auf die zweite überhaupt nicht ein; für die 
Argumentation, warum die Bereitstellung der beanspruchten Merkmale nicht naheliegend 
ist, ist sie nicht hilfreich. Relevant ist dagegen Aussage 20.2, wonach D2 eine andere 
Lösung als die in Anspruch X beanspruchte lehrt. Ein Argument ist nur stichhaltig, wenn es 
auf die im unabhängigen Anspruch genannten Merkmale gerichtet ist. Das Argument in 
Aussage 20.3 betrifft nicht die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs X und ist somit 
kein stichhaltiges Argument zur Stützung des erfinderischen Charakters der beanspruch-
ten Merkmale. Aussage 20.4 nimmt dagegen Bezug auf die beanspruchten Merkmale und 
liefert somit ein stichhaltiges Argument.

20.1 - Falsch
20.2 - Richtig
20.3 - Falsch
20.4 - Richtig




